
Beschlüsse der Stadtratssitzung vom 20.09.2012

Anzahl der Stadtratsmitglieder:  15
Anwesende Stimmberechtigte:  12

-öffentlicher Teil-

Beschluss:           Beschluss Nr.: 044-2012

Das  Beschlussprotokoll  der  Stadtratssitzung  vom  05.07.2012  öffentl.  Teil  wird 
genehmigt.

Abstimmungsergebnis:          12 Ja- Stimmen
                                                 0 Nein- Stimmen
                                                 0 Enthaltungen

Beschluss: Beschluss Nr.: 045 - 2012

Der Stadtrat  Gefell  beschließt  gem. § 1 Abs.  7  BauGB die  Berücksichtigung der 
Stellungnahmen, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB zum 
Entwurf  zur  1.  Änderung  des  vorhabenbezogenen  Bebauungsplanes  „Fischer 
GmbH, Gefell“ der Stadt Gefell  vorgebracht wurden, entsprechend der Anlage zu 
diesem Beschluss. Die Teilabwägung umfasst alle Stellungnahmen mit Ausnahme 
der  Stellungnahmen,  die  zur  externen  Kompensationsmaßnahme  abgegeben 
wurden.
Das Planungsbüro wird angewiesen, die beschlossenen Anregungen in die Planung 
und  die  Begründung  einzuarbeiten.  Die  Verwaltung  wird  beauftragt,  die  Träger 
öffentlicher  Belange,  die  Anregungen  und  Hinweise  vorgebracht  haben,  vom 
Ergebnis der Abwägung zu informieren.

Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen 
                                                       0 Nein- Stimmen
                          0 Enthaltungen

Beschluss: Beschluss Nr.: 046 - 2012 

Der Stadtrat der Stadt Gefell beschließt den Durchführungsvertrag zur 1. Änderung 
des  vorhabenbezogenen  Bebauungsplan  „Fischer  GmbH,  Gefell“  zwischen  dem 
Vorhabenträger und der Stadt Gefell in der Fassung vom 10. September 2012.

Abstimmungsergebnis:            12 Ja- Stimmen 
        0  Nein- Stimmen

                                                  0  Enthaltungen



Beschluss: Beschluss Nr.: 047-2012
 
Der Stadtrat beschließt, den durch Bescheid vom 30.09.1993 Az.:  G/Sc/B-09/09.93 
genehmigten Bebauungsplan „Am Alten  Schleizer  Weg“ durch ein  vereinfachtes 
Verfahren gem. § 13 Abs. 1 BauGB als Satzung zu ändern. Der Änderungsbereich 
umfasst Teilflächen der  Flurstücke 547, 548, 172/8, 172/11 und 186/1 in der Flur 6 
der Gemarkung Gefell. 

Abstimmungsergebnis: 11 Ja- Stimmen
  0 Nein- Stimmen

   1 Enthaltung

-nicht öffentlicher Teil-

Beschluss:             Beschluss Nr.: 048-2012

Das Beschlussprotokoll der Stadtratssitzung vom 05.07.2012 nicht öffentl. Teil wird 
genehmigt.  Der  Grund  für  die  Geheimhaltung  ist  für  folgende  Beschlüsse 
weggefallen:

Beschluss Nr.: 035-2012
Beschluss Nr.: 036-2012
Beschluss Nr.: 037-2012
Beschluss Nr.: 038-2012
Beschluss Nr.: 039-2012
Beschluss Nr.: 042-2012 (ohne Kaufpreis)
Beschluss Nr.: 043-2012

Abstimmungsergebnis: 11 Ja- Stimmen
                                                    0 Nein- Stimmen

  1 Enthaltung

Beschluss: Beschluss Nr.: 049-2012

Der Stadtrat beschließt, den Auftrag für die Breitbandversorgung in den Ortsteilen 
Gebersreuth  mit  Haidefeld,  Straßenreuth  und  Mödlareuth,  Blintendorf  und 
Göttengrün an den einzigen Bieter, die T-Mobile Deutschland GmbH zu vergeben. 

Abstimmungsergebnis: 12 Ja- Stimmen
  0 Nein- Stimmen
  0 Enthaltungen



Beschluss: Beschluss Nr.: 050-2012

Der Stadtrat der Stadt Gefell beschließt, den Auftrag für den grundhaften Ausbau 
der  Auenstraße  und  der  Bachstraße  im  Bereich  des  1.  Bauabschnitts  der 
Kanalarbeiten des ZWOS an die Firma Tief- und Ingenieurbau GmbH Weischlitz  zu 
vergeben. 

Abstimmungsergebnis: 12 Ja- Stimmen
                                                     0 Nein- Stimmen

0 Enthaltungen

Beschluss:            Beschluss Nr.: 051-2012

Die  Stadt  Gefell  stimmt  als  Grundstückseigentümer  der  Alten  Hofer  Straße, 
Flurstück  Nr.  50  der  Flur  6  in  der  Gemarkung  Dobareuth  der  Eintragung  eines 
Leitungsrechtes  als  beschränkte  persönliche  Dienstbarkeit  zugunsten  der 
Agrargenossenschaft Dobareuth eG, Dobareuth Nr. 73 mit Sitz in 07926 Gefell, zu.
Alle anfallenden Kosten für die Baumaßnahme sowie die grundbuchliche Sicherung 
trägt  die Agrargenossenschaft Dobareuth eG. Der Katasterplan mit  Einzeichnung 
der Straßenquerung ist Bestandteil des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis: 12 Ja- Stimmen
  0 Nein- Stimmen
  0 Enthaltungen


